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Geschäftsergebnis 

Der Jahresabschluss 2022 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), Anstalt des öffentlichen 
Rechts, weist einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 954 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss  
TEUR 593). 

 

Entwicklung nach Geschäftsfeldern 

Das Amt hat gemäß Staatsvertrag und Satzung die durch Gesetz den Ländern übertragenen 
Statistikaufgaben wahrzunehmen. Hierzu gehören: 

• als Kerngeschäft die Erhebung und Aufbereitung der EU-, Bundes- und Landesstatistiken 
sowie deren Auswertung, Analyse und Veröffentlichung, 

• die methodische und technische Vorbereitung und Weiterentwicklung der Landes-, EU- und 
Bundesstatistiken, 

• die Darstellung und Veröffentlichung von volkswirtschaftlichen und umweltökonomischen 
Gesamtrechnungen sowie anderen Gesamtsystemen statistischer Daten 

• sowie die Führung eines statistischen Informationssystems. 

 

Das Jahr 2022 war - wie auch die vorangegangenen beiden Jahre - geprägt durch die Corona-
Pandemie und dem Ruf nach aktuellen, schnell verfügbaren und verlässlichen Daten. Verstärkt 
wurden die Anforderungen zusätzlich durch den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen aufgrund der 
Sanktionen gegen Russland, insbesondere auf dem Energiesektor. Durch den Erlass einer Vielzahl 
von Energieverordnungen und -gesetzen war das AfS u.a. mit einer steigenden Anzahl von 
Ausstellungen von Nachweisen zur Wirtschaftsklassifizierung für Firmen befasst. 

Des Weiteren war durch die steigende Inflation und damit einhergehenden Medienwirksamkeit eine 
deutlich stärkere Nachfrage nach Ergebnissen zu den Preisstatistiken zu verzeichnen. 

Damit wächst die Bedeutung der amtlichen Statistik als Grundlage für politische Entscheidungen. 

Diese zunehmende Bedeutung von Daten spiegelt sich u.a. in der Datenstrategie der 
Bundesregierung wider, von denen der Statistische Verbund mit vielen Einzelmaßnahmen betroffen 
ist. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder arbeiten im Rahmen der Digitalen Agenda 
verstärkt an Strategien, statistische Ergebnisse aktueller und nutzergerechter zur Verfügung zu 
stellen. Auch hier sind die Anforderungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg kontinuierlich 
gestiegen.  



 
 
 
Die qualitative und quantitative Weiterentwicklung findet sich auch in den übergeordneten 
strategischen Zielen des AfS wieder. Die wirtschaftliche Konsolidierung, die Umsetzung der digitalen 
Transformation und der damit einhergehenden Kulturwandel werden konsequent weiterverfolgt. Der 
Kulturwandel wird durch das Change-Projekt „Vom ich zum wir“ eng begleitet. 

Für das AfS waren im Jahr 2022 darüber hinaus die seit 2021 laufende hochkomplexe Transition der 
gesamten IT des AfS in das Rechenzentrum des neuen IT-Dienstleisters und in der zweiten 
Jahreshälfte die Vorbereitung der Wiederholungswahlen im Land Berlin von großer Bedeutung. Dazu 
wird unter den Abschnitten „IT-Risiken" und „Geschäftsfeld Wahlen" ausführlicher berichtet. 

 

Geschäftsfeld amtliche Statistik 

Im Geschäftsfeld der amtlichen Statistik für europäische Statistiken und Bundesstatistiken wurde mit 
dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK) sowie der 
Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport des Landes Berlin (SenInnDS) für das 
Geschäftsjahr 2022 eine insgesamt auskömmliche Servicevereinbarung abgeschlossen und TEUR 
32.000 vereinnahmt.  

Im AfS werden insgesamt fast 280 Bundes- und EU-Statistiken aus allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens erhoben, aufbereitet, zusammengefasst und ausgewertet. Mit der 
Herausgabe verschiedenster Publikationen wird die amtliche Statistik den Informationsanforderungen 
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft gerecht. Insbesondere der Relaunch der Webseiten 
des AfS bringt für Interessenten mehr Struktur und Orientierung in das umfassende Datenangebot der 
amtlichen Statistik in Berlin und Brandenburg. 

 

Geschäftsfeld Zensus 

Eine weitere gesetzlich veranlasste Leistung im Geschäftsfeld der amtlichen Statistik stellt die 
Durchführung des Zensus dar. Auf der Grundlage der EU-Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- 
und Wohnungszählungen sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre einen Zensus 
durchzuführen.  

Der für das Jahr 2021 geplante bundesweite Zensus musste wegen der Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben werden. 

Im Jahr 2022 wurde die Haupterhebung, Stichtag 15.05.2022 in der Personenbefragung/ 
Sonderbereichen und der Gebäude- und Wohnungszählung in Berlin und Brandenburg durchgeführt. 
Die Existenzfeststellung wurde erfolgreich in beiden Ländern am 30.11.2022 abgeschlossen. 
Insgesamt 19 Erhebungsstellen wurden fachlich durch das AfS angeleitet und unterstützten es bei der 
Personenerhebung/ Sonderbereichsbefragung. 

Bei der Gebäude- und Wohnungszählung war bis zum Jahresende ein über 90-prozentiger Rücklauf 
zu verzeichnen, davon gaben ebenfalls über 90 Prozent der Auskunftsgebenden Ihre Angaben online 
ab. Die Erhebung endet am 15.02.2023. 

Zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus wurden mit den Trägerländern 
Servicevereinbarungen abgeschlossen. 



 
 
 
Parallel wurde mit den Vorbereitungen für den nächsten Zensus 2031 begonnen. Bis 2031 soll der 
Zensus schrittweise auf ein weitgehend registerbasiertes Verfahren (Registerzensus) umgestellt 
werden, bei dem im Wesentlichen keine zusätzlichen Befragungen mehr nötig sind. Der 
Registerzensus soll ab 2031 kostengünstig, digital und belastungsarm durchgeführt werden. Hierfür 
ist ab 2023 ein umfangreicher Methodentest sowie Vorbereitungen wie die Schaffung gesetzlicher 
Grundlagen und die methodische Ausgestaltung etwa für das Bildungs- oder Gebäude- und 
Wohnungsregister geplant. 

 

Geschäftsfeld Wahlen 

Ein weiteres Geschäftsfeld des Amtes ist die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen in den Ländern Berlin und Brandenburg. Dabei unterstützt das AfS die 
Landeswahlleitungen und deren Geschäftsstellen, die für das Land Berlin bei der SenInnDS und für 
das Land Brandenburg beim MIK angesiedelt sind. 

Aufgabenumfang und Wahrnehmung der Aufgaben unterliegen dem Weisungsrecht der Berliner bzw. 
der Brandenburger Landeswahlleitung. Sie konzentrieren sich insbesondere auf die IT-
Fachverfahrensverantwortung für die Ermittlung der Wahlergebnisse sowie die Wahlstatistik. Die 
Länder tragen die Kosten auf der Grundlage von Servicevereinbarungen. 

Das Jahr 2022 war planmäßig ein wahlfreies Jahr. Allerdings zeichnete sich im Laufe des Jahres ab, 
dass es zu Wiederholungswahlen im Land Berlin aufgrund der im Jahr 2021 durchgeführten 
fehlerbehafteten Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen 
sowie ggf. auch zur Wahl des Deutschen Bundestages für das Land Berlin kommen wird. Nach 
Bekanntgabe des Termins für die Wiederholungswahl im Jahr 2023 wurde unverzüglich die 
Wahlvorbereitung im AfS aufgenommen und intensiv vorangetrieben. Weiterhin wird es in Berlin einen 
Volksentscheid „Berlin Klimaneutral“ am 26.03.2023 geben, für den ebenfalls Vorbereitungen in 2022 
erforderlich waren.  

Parallel wurden für das Land Brandenburg langfristige Vorbereitungen für die im Jahr 2024 
anstehenden drei verschiedenen Wahlen vorgenommen. Unter anderem werden dazu zwei 
Probewahlen für das Jahr 2023 vorbereitet. 

Insgesamt ist der Aufwand für dieses Geschäftsfeld aufgrund gesellschaftlicher und geopolitischer 
Bedrohungsszenarien insbesondere hinsichtlich der Informations- und Cybersicherheit deutlich 
gestiegen.  

 

Geschäftsfeld Dienstleistungen für Berlin und Brandenburg 

Gemäß Staatsvertrag kann die Anstalt in ihrem Aufgabenbereich Dienstleistungen für Dritte erbringen, 
soweit dies die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3, Absätze 1 bis 4 nicht beeinträchtigt  

Für folgende oberste Landesbehörden und Institutionen des Landes Brandenburg wurden  
20 sonstige Servicevereinbarungen bearbeitet: 

• Ministerium der Finanzen und für Europa, 

• Ministerium des Innern und für Kommunales, 



 
 
 

• Ministerium der Justiz, 

• Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie, 

• Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, 

• Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, 

• Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, 

• das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, 

• das Landesamt für Soziales und Versorgung. 

 

Für folgende oberste Landesbehörden und Institutionen des Landes Berlin wurden  
13 sonstige Servicevereinbarungen bearbeitet. 

• Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, 

• Senatsverwaltung für Finanzen, 

• Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, 

• Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, 

• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 

• Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, 

• Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, 

• Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, 

• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 

• das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 

• Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin - Senatskanzlei -  

Die Erträge aus diesen Verträgen betragen im Geschäftsjahr 2022 TEUR 2.721.  

 
In den vergangenen Jahren ist das Geschäftsfeld Dienstleistungen für Berlin und Brandenburg 
aufgrund der gestiegenen Bedarfe in den Behörden und Institutionen der Trägerländer stetig 
gewachsen. Es hat für das AfS eine kritische Größe erreicht. Nicht nur im Kontext des beschriebenen 
Aufgabenzuwachses der amtlichen Statistik werden die bestehenden zusätzlichen 
Servicevereinbarungen im Geschäftsjahr 2023 hinsichtlich des Vorranges der originären Aufgaben 
des AfS gemäß Artikel 3, Absätze 1 bis 4 des Staatsvertrages einer Überprüfung unterzogen werden 
müssen.  

 

Über die kostenfreie Abgabe von Standardinformationen hinaus kann jede natürliche und juristische 
Person weiterführende statistische Informationen und Sonderauswertungen erhalten. Für diese 
Leistungen werden Leistungsentgelte erhoben 



 
 
 
Die sonstigen Umsätze in diesem Geschäftsfeld betragen TEUR 332. 

Die Kostenstruktur für die Aufgabenerfüllung auf Grund gesetzlicher Vorgaben wird im Wesentlichen 
durch Personal-, Verwaltungs-, Betriebs- sowie IT-Aufwendungen bestimmt. Zur Deckung dieser 
Aufwendungen trägt der Ertrag aus der Servicevereinbarung „Amtliche Statistik" den wesentlichen Teil 
bei. 

Hinzu kommen die oben erwähnten Servicevereinbarungen mit den Verwaltungen der Länder Berlin 
und Brandenburg. 

Die Umsatzerlöse aus den Dienstleistungen für Dritte sind von untergeordneter Bedeutung. 

Die Personalkosten sind und bleiben der dominierende Ausgabenblock des Amtes. Die Anstalt 
benötigt neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Aufbereiten der Vielzahl von EU-, Bundes- 
und Landeseinzelstatistiken im zunehmenden Maße qualifiziertes Personal mit einem 
wissenschaftlichen Universitäts- bzw. Hochschulabschluss für die methodischen Entwicklungen, die 
Bewertung und Analysen. Mit zunehmender Digitalisierung steigt zudem der Bedarf an qualifiziertem 
IT-Personal. 

 

Lage zum Bilanzstichtag 

Im Folgenden wird anhand von Tabellen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes für 
Statistik Berlin-Brandenburg dargestellt. 

Das Eigenkapital des AfS beträgt TEUR 2.622 Die Eigenkapitalquote beträgt 9,0 Prozent. 

 
 

  

TEUR 2022 2021

Bilanzsumme 29.066 28.407

Vermögensstruktur
Anlagevermögen 12.189 11.736

Sachanlagenintensität in % 1,0 1,5
Umlaufvermögen 16.417 16.333
Rechnungsabgrenzungsposten 460 338

Kapitalstruktur
Eigenkapital 2.622 1.669

Eigenkapitalquote in % 9,0 5,9
Tabelle enthält Rundungen auf TEUR



 
 
 
Ertragslage 

 

Die Betriebsleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 37,1 Prozent auf TEUR 67.778 erhöht. 
Ursächlich hierfür sind vor allem Zuwächse für die Durchführung der Projekte „Zensus" und ‚„Wahlen". 
Die genannten Projekte verursachten im Geschäftsjahr 2022 entsprechend auch erhöhte Betriebs- 
und Verwaltungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung der Personalaufwendungen 
ist auf die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen, auf Tariferhöhungen sowie auf 
Personaleinstellungen für das Projekt „Zensus" zurückzuführen. 

 

Vermögenslage 

 

 

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR +659 gestiegen. Ursächlich hierfür ist im 
Wesentlichen die Erhöhung der Finanzanlagen zur Sicherung der Pensionsansprüche der 
Beamtinnen und Beamten des AfS. 

  

TEUR % TEUR % TEUR %
Umsatzerlöse 66.886 98,7 48.462 98,0 18.424 38,0
sonstige betriebliche Erträge 893 1,3 994 2,0 -101 -10,1
Betriebsleistung 67.778 100,0 49.455 100,0 18.323 37,1
Aufwendungen f. s. bezog. Leistungen -12.044 -17,8 -4.289 -8,7 -7.755 180,8
Personalaufwand -35.288 -52,1 -30.580 -61,8 -4.708 15,4
Abschreibungen -453 -0,7 -350 -0,7 -103 29,5
sonstige betriebliche Aufwendungen -19.390 -28,6 -13.446 -27,2 -5.944 44,2
Betriebsaufwand -67.174 -99,1 -48.664 -98,4 -18.509 38,0

Betriebsergebnis 605 0,9 791 1,6 -186 -23,5
Finanz- & Beteiligungsergebnis 349 0,5 -198 -0,4 547 -276,4
Ergebnis vor Ertragssteuern 954 1,4 593 1,2 361 60,8
Ertragssteuern 0 0,0 0 0,0 0 -
Jahresergebnis 954 1,4 593 1,2 361 60,8
Tabelle enthält Rundungen auf TEUR

Veränderung20212022

TEUR % TEUR % TEUR %
Immaterielle Vermögensgegenstände 504 1,7 600 2,1 -96 -16,0
Sachanlagen 285 1,0 435 1,5 -150 -34,5
Finanzanlagen 11.400 39,2 10.700 37,7 700 6,5
Langfristig gebundenes Vermögen 12.189 41,9 11.736 41,3 454 3,9
geleistete Anzahlungen 0 0,0 1 0,0 -1 -100,0
Forderungen LuL 152 0,5 143 0,5 9 6,0
Forderungen gg. Trägerländer 13 0,0 0 0,0 13 -
Sonstige Vermögensgegenstände 63 0,2 134 0,5 -71 -53,2
Liquide Mittel 16.190 55,7 16.055 56,5 135 0,8
Rechnungsabgrenzungsposten 460 1,6 338 1,2 122 36,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen 16.877 58,1 16.671 58,7 206 1,2

Gesamtvermögen 29.066 100,0 28.407 100,0 659 2,3
Tabelle enthält Rundungen auf TEUR

Aktiva (Mittelherkunft) 2022 2021 Veränderung



 
 
 
Kapitallage 

 

 

Die Erhöhung der langfristigen sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die Bildung einer 
Langzeitarchivierungs-Rückstellung zurückzuführen. Im Zuge der notwendigen Zukunftsvorsorge 
wurde die Rückstellung für die elektronische Langzeitarchivierung statistischer Daten für die Dauer 
von 30 Jahren gemäß KGSt-Vorgaben gebildet. Der Ansatz der Rückstellung stellt für das aktuelle 
Geschäftsjahr einen Einmaleffekt dar und wird nach HGB-Grundsätzen in die Zukunft fortgeführt. 

Dem langfristigen Fremdkapital in Höhe von TEUR 13.127 stehen langfristige 
Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 12.189 gegenüber. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten in 
Höhe von TEUR 12.528 sind durch kurzfristige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 16.877 
vollends gedeckt. Zahlungsfähigkeit und Liquidität sind daher gesichert.  

  

TEUR % TEUR % TEUR %
Bilanzgewinn 2.622 9,0 1.669 5,9 954 57,2
Eigenkapital 2.622 9,0 1.669 5,9 954 57,2

Sonderposten für Investitionen 789 2,7 1.036 3,6 -246 -23,8
Pensionsrückstellungen 9.987 34,4 8.951 31,5 1.036 11,6
Langfristige sonstige Rückstellungen 3.140 10,8 2.139 7,5 1.001 46,8
Langfristiges Fremdkapital 13.127 45,2 11.090 39,0 2.037 18,4
kurzfristige sonstige Rückstellungen 2.362 8,1 2.306 8,1 56 2,4
Erhaltene Anzahlungen aus Bestellungen 0 0,0 0 0,0 0 100
Verbindlichkeiten LuL 2.001 6,9 733 2,6 1.268 173,0
Verbindlichkeiten gg. Trägerländer 8.073 27,8 11.478 40,4 -3.405 -29,7
Sonstige Verbindlichkeiten 44 0,2 32 0,1 12 36,4
Rechnungsabgrenzungsposten 48 0,2 64 0,2 -16 -25,0
Kurzfristiges Fremdkapital 12.528 43,1 14.613 51,4 -2.085 -14,3

Fremdkapital gesamt 25.654 88,3 25.703 90,5 -48 -0,2

Gesamtkapital 29.066 100 28.407 100,0 659 2,3
Tabelle enthält Rundungen auf TEUR

VeränderungPassiva (Mittelverwendung) 2022 2021



 
 
 
Finanzlage 

 

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist positiv (TEUR +1.040). Der Cashflow aus der 
Investitionstätigkeit ist negativ (TEUR -906), hervorgerufen insbesondere durch eine Umschichtung 
liquider Mittel in das Finanzanlagevermögen zur Sicherung der Pensionsverpflichtungen. Der 
Finanzmittelfond erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 134 auf TEUR 16.189. Davon 
bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 8.073 gegenüber den Trägerländern, im Wesentlichen 
aus Zensus-Überhängen, welche für den Registerzensus verwendet werden sollen. 

 

Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen 

Als der öffentlich-rechtliche Dienstleister auf dem Gebiet der amtlichen Statistik für die Metropolregion 
Berlin-Brandenburg liefert das AfS wichtige Daten der amtlichen Statistik für Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft. Der überwiegende Teil der von den Statistischen Ämtern des Bundes 
und der Länder erstellten Statistiken dient dem Europäischen Statistischen System (ESS). Das ESS 
gewährleistet, dass die in allen EU-Mitgliedstaaten erstellten europäischen Statistiken zuverlässig 

TEUR 2022 2021 Veränderung

1. 954 593 361

2. + 453 350 103

3. -/+ Abnahme/Zunahme Sonderposten Investitionen -246 457 -704
4. + Zunahme der Rückstellungen 2.093 1.199 894

5. +/- -72 58 -130

6. -/+ -2.141 5.191 -7.332

7. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.040 7.848 -6.808

8. - -202 -435 233

9. - -4 -147 143

10. -/+ -700 -1.700 1.000

11. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -906 -2.282 1.376

12. Cashflow aus der Finanzierungsstätigkeit 0 0 0
13. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 134 5.566 -5.432
14. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 16.055 10.489 5.566
15. Finanzmittelfonds am Ende der Periode 16.189 16.055 134

Tabelle enthält Rundungen auf TEUR

Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen
Auszahlungen/Einzahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen

Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
einschl. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)

Abschreibungen auf Gegenstände des 
Anlagevermögens

Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 
Aktiva (die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 
(die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle 
Anlagevermögen



 
 
 
sind, auf einheitlichen Kriterien und Definitionen beruhen und zwischen den verschiedenen EU-
Ländern vergleichbar sind.  

In der Optimierten Kooperation des Statistischen Verbundes nimmt das AfS eine Patenlandaufgabe 
für die Statistikcluster „Finanzen/ Personal", „Mikrozensus", „Schulen", „Abfallwirtschaft" und 
„Dienstleistung" wahr. Dazu hat es entsprechende Personalressourcen mit umfänglichen 
Kompetenzen aufgebaut und erfüllt seine Aufgaben zuverlässig. 

Im Kontext der Digitalen Transformation sind veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und neue 
Informationsbedarfe wesentliche Treiber und führen zu ständigen grundlegenden technischen wie 
methodischen Änderungen in der amtlichen Statistik. 

Die digitale Transformation berührt und verändert alle Unternehmensbereiche, die Führungskultur, die 
Organisation und Verantwortlichkeiten. Die digitale Transformation ist die Metamorphose von einer 
starren, linearen Organisation hin zu einem dynamischen, datenbasierten und motivierenden 
Unternehmen. Insofern steht das AfS vor tiefgreifenden Herausforderungen, die bereits jetzt stark auf 
die Statistikproduktion durch die Digitalisierung der Prozesse sowie auf die Organisations- und 
Personalstruktur wirken und zusätzliche Ressourcen fordern. 

 

Risikomanagement 

Gemäß der spezifischen Geschäftstätigkeit der Anstalt verfügt das AfS über ein angemessenes 
Risikomanagementsystem. Es ist so auf das AfS zugeschnitten, dass die gesetzlichen und die 
wirtschaftlichen Anforderungen vollumfänglich erfüllt werden. Um Letzteres sicherzustellen, werden 
die bestehenden Regelungen des Risikomanagementsystems regelmäßig überprüft und 
gegebenenfalls optimiert. 

Bei der Beurteilung der Risiken im AfS wird der Risikobegriff des Bundesrechnungshofes für Behörden 
zu Grunde gelegt. Er definiert betriebswirtschaftliche Risiken als „solche Ereignisse und 
Entwicklungen, die eine Behörde vorübergehend oder dauerhaft daran hindern, die ihr übertragenen 
Aufgaben erfolgreich und wirtschaftlich erfüllen zu können.“ 

Das AfS hat hierzu mit der Funktion eines Risikomanagement-Koordinators die entsprechende 
organisatorische Voraussetzung geschaffen. Zur Identifikation von Risiken dienen anlassbezogenen 
Risikomeldungen, im Wesentlichen durch das Termincontrolling mit dem bundesweiten 
Frühwarnsystem für besonders relevante Statistiken. Bei drohenden Ausfällen greift ein bundesweiter 
Maßnahmenkatalog. Diese Instrumente unterstützen die Risikoanalyse zur Evaluierung und 
Aktualisierung der Maßnahmen und Frühwarnsignale im aktuellen Geschäftsumfeld.  

Beim AfS waren keine Risiken im Hinblick auf die künftige Entwicklung, die den Fortbestand der 
Anstalt gefährden, erkennbar. 

 

Personalrisiken 

Durch die Zusammenlegung von zwei Ämtern Synergien zu heben, war ein wesentliches Ziel bei der 
Gründung der Zweiländeranstalt Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Dieses Ziel wurde in den 
vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt. 



 
 
 
Das AfS hat zunehmend Schwierigkeiten, geeignete Fach- und Führungskräfte für ausgeschriebene 
Stellen zu finden. Insbesondere betrifft das den IT-Bereich, aber auch zunehmend Leitungspositionen. 
Ursachen dafür sind der Fachkräftemangel bei einer guten Arbeitsmarktlage sowie die im Vergleich 
mit konkurrierenden Arbeitgebern geringere Bezahlung. Dies führt bei der Suche nach Fach- und 
Führungskräften zu geringen Bewerberzahlen und zu erheblich verzögerten Stellenbesetzungen. Um 
hier gegensteuern zu können, werden gerade im IT–Bereich die Möglichkeiten des TV-L und der 
Fachkräftezulage weitestgehend ausgeschöpft. 

Das AfS entwickelt die Arbeitgebermarke und den Recruiting-Prozess ständig weiter. Darüber hinaus 
wird das vorhandene Personal auf der Basis von Kompetenzprofilen und einer Umfrage zu den 
benötigten Future Skills weiterentwickelt. Entsprechende Programme sind in Planung. 

 

IT-Risiken 

Die inhärenten Risiken der Datenverarbeitung verringerten sich 2022 mit dem Wechsel zum neuen 
IT-Dienstleister. 

Die Vorbereitungen und die Durchführung zum Wechsel des IT-Dienstleisters GISA GmbH stellten im 
Jahr 2022 eine besondere Herausforderung dar und wurden durch das Projekt PITT begleitet.  

Der Wechsel der gesamten Hardware an allen drei Standorten des AfS erfolgte an einem 
Wochenende im I. Quartal 2022. Hierbei wurde – um nur einige Details zu nennen - die technische 
Arbeitsplatzausstattung für ca. 500 Beschäftigte gewechselt, ca. 150 Fachverfahren auf neue Server 
und Datenbanken geschwenkt, ca. 800 Mail-Postfächer migriert und die Kollaborationswerkzeuge 
JIRA und Confluence eingeführt.  

Der Wechsel zum neuen IT-Dienstleister hat die Arbeit im AfS nachhaltig verändert, wobei neben der 
IT-Sicherheit auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Mittelpunkt stand. Die Arbeitswelt im AfS 
ist nun moderner, flexibler und vereinbarer mit den Lebensumständen der Beschäftigten. Der 
Einsatzort verliert zunehmend an Bedeutung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird dadurch 
verbessert. Durch den Einsatz moderner Informationstechnologie, wie z.B. dem Videokonferenztool 
Big Blue Button wurde eine Verbesserung der Effizienz der Arbeit und ein neuer Raum für die flexible 
Arbeit im Home-Office geschaffen.  

Die intendierten Veränderungen betreffen alle Bereiche des AfS. Daher war es von Anfang an wichtig, 
die gesamte Belegschaft auf dem Weg der Transition einzubeziehen. Regelmäßige Informationen 
über Fortschritte aber auch über neue Arbeitskonzepte wurden durch das Projektteam bereitgestellt 
und Feedback von den Beschäftigten eingeholt. 

Weiterhin wurden die bereits unter dem „Geschäftsfeld Zensus“ und „Geschäftsfeld „Wahlen“ 
berichteten Aktivitäten vom IT-Bereich unterstützt. 

 

Bedrohungslage 

Der Wechsel zu unserem neuen IT-Dienstleister brachte weitreichenden Veränderungen in der IT-
Infrastruktur des AfS mit sich. Durch diese Veränderungen konnte die Sicherheit nachhaltig verbessert 
werden. So wurde beispielsweise für das gesamte Amt eine Mehr-Faktor-Authentifizierung eingeführt. 



 
 
 
Die neue Ausstattung der Arbeitsplätze ermöglicht die sichere und ortsflexible Arbeit durch den 
Einsatz verschlüsselter Datenkommunikation über ein geschütztes VPN (Virtual Privat Network). 
Gemeinsam mit dem neuen IT-Dienstleister wurden das Thema sicherer E-Mail-Kommunikation in 
Angriff genommen. So konnte neben dem „Sicheren Behördenpostfach“ auch eine verschlüsselte E-
Mail-Kommunikation zum Austausch mit den Bürgern und Landes- sowie Bundeseinrichtungen 
etabliert werden. 

Im Bundesgebiet sind weiter steigende Fallzahlen besonders im Bereich der Cyberkriminalität zu 
beobachten. Diese betreffen auch immer häufiger Einrichtungen der Länder. Das AfS ist bisher von 
solchen Vorfällen nicht betroffen. Das AfS betreibt eine kontinuierliche Verbesserung der Maßnahmen 
und Vorkehrungen zum Schutz der IT-Infrastruktur, um den Herausforderungen der 
Informationssicherheit auch weiterhin gerecht zu werden. 

 

Finanzrisiken 

Die Betrachtung der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des AfS kann nur im Zusammenhang 
mit einer jährlich abzuschließenden kostendeckenden Servicevereinbarung zur Finanzierung der 
amtlichen Statistik durch die Länder Berlin und Brandenburg erfolgen. Grundsätzlich ist die 
Finanzausstattung – geregelt in Artikel 9 des Staatsvertrages – jährlich neu zu vereinbaren. Damit ist 
eine direkte Abhängigkeit des AfS definiert Die Bereitstellung einer Vergütung in Höhe von 32 Mio. 
EUR für das Geschäftsjahr 2022 war auskömmlich. 

Zunehmende Anforderungen in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit und Digitalisierung 
erfordern zusätzlichen Kapitalbedarf, um die gesetzlich angeordneten Pflichten aus EU-, Bundes- und 
Landesstatistiken zu erfüllen und Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Ebenso werden Tarifsteigerungen 
aus der Entwicklung des TV-L in den nächsten fünf Jahren die Liquidität des AfS belasten. Hinzu 
kommen Mehrbelastungen durch die Inflation und gestiegene Energiekosten. 

Diese finanziellen Mehrbelastungen kann das AfS trotz stringenter Ausgabenpolitik nicht aus eigener 
Kraft kompensieren. Auch die Pensionslasten steigen sukzessive. Vorsorge im Blick auf künftige 
Pensionsverpflichtungen wird durch jährliche Zuführungen zum Finanzanlagevermögen getroffen. 
Auch dies führt zu einer Reduzierung der Liquidität im AfS. 

Für das Jahr 2023 wurde die avisierte Anpassung der Trägervergütung aufgrund von Sparvorgaben 
im Land Brandenburg seitens der Trägerländer zurückgenommen.  

Das AfS plant für das kommende Geschäftsjahr 2023 gemäß Wirtschaftsplan mit einem 
Jahresfehlbetrag. Dieser kann zunächst noch durch bestehendes Eigenkapital aus dem durch 
Einsparungen erzielten Gewinnvortrag aus 2022 ausgeglichen werden.  

 

Potsdam, 31.03.2023 

Vorstand 
Jörg Fidorra 
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